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Statuten der 

Genossenschaft Rauke 

 

I. Name, Sitz, Zweck und Mitgliedschaft 

Artikel 1: Name und Sitz 

Unter dem Namen „Genossenschaft Rauke“ besteht mit Sitz in Winterthur eine Genossen-
schaft im Sinne von Art. 828 ff. OR. Die Dauer der Genossenschaft ist unbeschränkt. 

 

Artikel 2: Zweck 

Die Genossenschaft bezweckt in gemeinsamer Selbsthilfe vorwiegend folgende Aktivitäten: 

-  Die Genossenschaft setzt sich für ein ökologisches und nachhaltiges Konsumverhalten 
ein, das die natürlichen Ressourcen schont und die Umwelt schützt.  

-  Sie betreibt ein kinderfreundliches und barrierefreies Bistro mit biologischem, saisona-
lem und nachhaltigem Angebot und vermietet den Raum ausserhalb der Öffnungszeiten 
für private oder öffentliche Anlässe.  

- Sie fördert eine möglichst umfassende Zusammenarbeit mit regionalen und kleinen Pro-
duzent*innen sowie Initiativen und Projekten, die im Sinne der Genossenschaft arbeiten. 

- Sie bietet Raum für den Austausch und die Vermittlung von Informationen zu Nachhaltig-
keitsthemen und die Aufklärung über ökologische Zusammenhänge. 

- Die Tätigkeit der Genossenschaft ist gemeinnützig und nicht gewinnstrebend. 

Die Genossenschaft kann die Zweckumsetzung in Reglementen näher umschreiben. 

Im Übrigen kann die Genossenschaft alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Errei-
chung des Genossenschaftszweckes zu fördern oder zu erleichtern, einschliesslich des Er-
werbs von Anteilen an anderen juristischen Personen. 

 

Artikel 3: Leitsätze 

Folgende Leitsätze liegen den Aktivitäten der Genossenschaft zugrunde:  

Wir wollen, dass die Erde und deren Ökosysteme für uns und für zukünftige Generationen 
als Lebensgrundlage erhalten bleiben.  

Wir verfolgen eine ökologisch, solidarisch und gerechte Zukunft für alle und üben Kritik am 
wachstumsbasierten und gewinnorientierten Wirtschaftssystem. 

Es braucht eine tiefgreifende gesellschaftliche Veränderung um den drohenden Kollaps der 
Ökosysteme abzuwehren.  
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Wir sind überzeugt, dass Menschen Anbaubedingungen, Kosten der Produktion, Herkunft 
und saisonale Verfügbarkeiten der Lebensmittel kennen müssen, um informierte Entschei-
dungen über ihr Konsumverhalten treffen zu können.  

Wir zeigen uns solidarisch mit benachteiligten Personengruppen.  
 
Artikel 4: Erwerb der Mitgliedschaft 

Mitglieder der Genossenschaft können natürliche oder juristische Personen sowie Körper-
schaften des öffentlichen Rechts werden, die den Zweck der Genossenschaft fördern wollen. 

Zur Aufnahme als Mitglied bedarf es einer schriftlichen Beitrittserklärung sowie eines Aufnah-
meentscheids der Verwaltung. Die Verwaltung beschliesst über die Aufnahme endgültig.  

 

Artikel 5: Erlöschen der Mitgliedschaft 

Die Mitgliedschaft bei der Genossenschaft erlischt 

a. bei natürlichen Personen durch Austritt, Ausschluss oder Tod. 

b. bei juristischen Personen durch Austritt, Ausschluss oder Liquidation. 

 

Artikel 6: Austritt 

Der Austritt aus der Genossenschaft kann unter Beachtung einer Kündigungsfrist von 3 Mo-
naten auf Ende eines Geschäftsjahres erfolgen, solange die Auflösung der Genossenschaft 
nicht beschlossen ist. 

Der Austritt hat schriftlich zu erfolgen und ist an die Verwaltung zu richten. 

 

Artikel 7: Ausschluss 

Ein Mitglied, das die Interessen der Genossenschaft verletzt, kann durch die Verwaltung je-
derzeit ausgeschlossen werden. Dem Ausgeschlossenen steht während 30 Tagen nach der 
Mitteilung ein Rekursrecht an die nächste Generalversammlung zu. Der Rekurs ist bei der 
Verwaltung einzureichen. Bis zum Entscheid der Generalversammlung sind die Mitglied-
schaftsrechte des Betroffenen suspendiert. 

 

Artikel 8: Abfindung 

Austretende bzw. ausgeschlossene Mitglieder oder deren Rechtsnachfolger haben keinen 
Anspruch auf Rückzahlung des einbezahlten Genossenschaftskapitals. Ein anderweitiger 
Abfindungsanspruch besteht nicht. 

Die Verpfändung von Genossenschaftsanteilen ist ausgeschlossen. 
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Artikel 9: Anteilschein 

Die Genossenschaft emittiert Anteilscheine zu CHF 200. 

Jeder Genossenschafter hat mindestens einen Anteilschein zu übernehmen und darf maxi-
mal 25 Anteilscheine übernehmen. 

Die Mitgliedschaft und der liberierte Anteil am Genossenschaftskapital werden dem Mitglied 
in der Form von Anteilscheinen bestätigt. Die Anteilscheine lauten auf den Namen der Mit-
glieder und dienen als Beweisurkunde. Anstelle einzelner Anteilscheine können auch Zertifi-
kate über mehrere Anteilscheine ausgestellt werden. 

 

II. Finanzen 

Artikel 10: Genossenschaftskapital 

Das Genossenschaftskapital entspricht der Summe der gezeichneten Anteilscheine.  

Die gezeichneten Beträge sind nach Beschluss der Verwaltung innerhalb von 30 Tagen zu 
liberieren. Die Zeichnung von Anteilscheinen durch Sacheinlagen ist nicht möglich. 

Die Verwaltung kann jederzeit durch Ausgabe neuer Anteilscheine das Genossenschaftska-
pital erhöhen. 

 

Artikel 11: Mittelbeschaffung 

Die zur Erreichung des Genossenschaftszweckes erforderlichen Geldmittel werden beschafft 
durch:  

a) Genossenschaftskapital (Totalbetrag aller Anteilscheine);  

b) Spenden;  

c) Aufnahme von Darlehen. 

 

Artikel 12: Haftung 

Für die Verbindlichkeiten der Genossenschaft haftet nur das Genossenschaftsvermögen. 
Jede persönliche Haftbarkeit oder Nachschusspflicht des einzelnen Mitglieds ist ausge-
schlossen. 

 

Artikel 13: Reservefonds 

Über die Höhe der jeweiligen Einlagen in den Reservefonds und über die Äufnung weiterer 
Fonds entscheidet die Generalversammlung im Rahmen von Art. 860 OR. 
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Artikel 14: Entschädigung der Organe 

Die Mitglieder der Organe und Kommissionen der Genossenschaft können für ihre Tätigkeit 
mit einem Sitzungsgeld und einem Spesenersatz entschädigt werden. Die Verwaltungsmit-
glieder sowie besondere Beauftragte können separat nach Zeitaufwand entschädigt werden. 

Eine Gewinnbeteiligung oder die Ausrichtung von Tantiemen an die Mitglieder von Organen 
der Genossenschaft ist ausgeschlossen. 

 

Artikel 15: Verwendung Reinertrag 

Ein nach der Deckung aller Ausgaben und nach Vornahme der nötigen Abschreibungen ver-
bleibender Reinertrag eines Geschäftsjahres fällt vollumfänglich in das Genossenschaftsver-
mögen und ist gemäss der Zweckbestimmung zu verwenden. 

 

Artikel 16: Buchführung 

Buchführung und Rechnungsabschluss erfolgen nach kaufmännischen Grundsätzen. Ge-
schäftsjahr ist das Kalenderjahr. Das erste Geschäftsjahr endet am 31.12.2021. 

Die Jahresrechnung ist jeweils mindestens 14 Tage vor der ordentlichen Generalversamm-
lung im Geschäftsdomizil der Genossenschaft zur Einsicht durch die Mitglieder aufzulegen. 

 

III. Organisation 

Artikel 17: Organe 

Die Organe der Genossenschaft sind: 

1. die Generalversammlung; 

2. die Verwaltung; 

3. die Revisionsstelle. 

 

1. Generalversammlung 

Artikel 18: Befugnisse 

In die Befugnisse der Generalversammlung fallen: 

a. die Wahl der Verwaltung und der Revisionsstelle, 

b. die Genehmigung des Jahresberichtes der Verwaltung, 

c. die Abnahme der Bilanz und der Jahresrechnung, 

d. die Beschlussfassung über die Verwendung des Reinertrages, 

e. die Entlastung der Verwaltung, 

f. die Erledigung von Rekursen gegen Ausschliessungsbeschlüsse, 

g. die Abberufung der Verwaltung und der Revisionsstelle oder einzelner Mitglieder hiervon, 
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h. die Beschlussfassung über weitere Geschäfte, welche die Verwaltung der Generalver-
sammlung unterbreitet, 

i. die Festsetzung und Änderung der Statuten, 

j. die Annahme und Abänderung von Reglementen,  

k. die Beschlussfassung über alle weiteren Gegenstände, die durch Gesetz oder Statuten 
der Generalversammlung vorbehalten sind. 

Über Anträge der Mitglieder kann nur abgestimmt werden, wenn sie spätestens 30 Tage vor 
der Generalversammlung der Verwaltung schriftlich eingereicht werden und traktandiert sind. 
Verspätet eingereichte Anträge sind der übernächsten Generalversammlung zu unterbreiten. 

 

Artikel 19: Einberufung 

Die ordentliche Generalversammlung findet alljährlich innerhalb der ersten Hälfte des Kalen-
derjahres statt, erstmals im Jahre 2022. Sie wird durch die Verwaltung einberufen. Der Einla-
dung ist die Jahresrechnung beizulegen. 

Ausserordentliche Generalversammlungen werden einberufen auf Beschluss der Verwaltung 
oder wenn wenigstens der zehnte Teil der Genossenschafter, mindestens aber drei Genos-
senschafter, die Einberufung verlangt.  

Die Einberufung erfolgt schriftlich oder per E-Mail durch die Verwaltung mindestens 14 Tage 
vor der Abhaltung der ordentlichen und mindestens fünf Tage vor der Abhaltung einer aus-
serordentlichen Generalversammlung.  

Bei der Einberufung sind die Verhandlungsgegenstände, bei Abänderung der Statuten der 
wesentliche Inhalt der vorgeschlagenen Änderungen bekanntzugeben (Art. 883 Abs. 1 OR). 

Die Genossenschafter teilen der Verwaltung allfällige Änderungen der Wohn- oder E-Mail-
Adresse ohne Verzug mit. 

 

Artikel 20: Stimmrecht 

Jedes anwesende Mitglied hat in der Generalversammlung eine Stimme.  

Bei Ausübung des Stimmrechtes kann sich ein abwesendes Mitglied durch ein anderes Mit-
glied vertreten lassen, doch kann kein Bevollmächtigter mehr als ein Mitglied vertreten und 
kein Mitglied mehr als zwei Stimmen auf sich vereinen. 

Bei Beschlüssen über die Entlastung der Verwaltung haben die Verwaltungsmitglieder kein 
Stimmrecht. 

 

Artikel 21: Beschlussfähigkeit 

Die Generalversammlung ist nur beschlussfähig, wenn sie statutengemäss einberufen wor-
den ist, und nur in Bezug auf traktandierte Geschäfte. Wenn und solange alle Mitglieder in 
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einer Versammlung anwesend sind, können sie, falls kein Widerspruch erhoben wird, Be-
schlüsse fassen, auch wenn die Vorschriften über die Einberufung nicht eingehalten wurden 
(Art. 884 OR). 

Die Generalversammlung fasst ihre Beschlüsse und trifft ihre Wahlen mit der absoluten 
Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet der Vorsitzende. 

Für die Auflösung der Genossenschaft sowie für die Abänderung der Statuten bedarf es ei-
ner Mehrheit von zwei Dritteln der abgegebenen Stimmen (Art. 888 Abs. 2 OR). 

 

Artikel 22: Wahlen und Abstimmungen 

Wahlen und Abstimmungen erfolgen offen, sofern nicht mindestens ein Drittel der anwesen-
den Stimmberechtigten geheime Durchführung verlangt oder die Verwaltung geheime Ab-
stimmung beschliesst. 

 

2. Verwaltung 

Artikel 23: Wahl 

Die Verwaltung besteht aus mindestens drei (3) Genossenschaftern. 

Die Mitglieder der Verwaltung werden auf zwei (2) Jahre gewählt und sind wieder wählbar. 
Wahlen innert einer Amtsdauer gelten bis zu deren Ablauf. 

Die Verwaltung konstituiert sich selbst. 

 

Artikel 24: Beschlussfähigkeit 

Die Verwaltung ist beschlussfähig bei Anwesenheit der Mehrheit ihrer Mitglieder. Sie be-
schliesst der Mehrheit der abgegebenen Stimmen. Bei Stimmengleichheit entscheidet der 
Vorsitzende durch Stichentscheid. 

Schriftliche oder elektronische (E-Mail usw.) Zirkularbeschlüsse sind gültig, wenn ihnen alle 
Mitglieder der Verwaltung zugestimmt haben. 

Die Mitglieder der Verwaltung zeichnen kollektiv zu zweien. 

 

Artikel 25: Aufgaben und Kompetenzen 

Die Verwaltung hat die Geschäfte der Genossenschaft mit aller Sorgfalt zu leiten und die ge-
nossenschaftliche Aufgabe mit besten Kräften zu fördern. 

In die Kompetenz der Verwaltung fallen alle Geschäfte, die nicht durch Gesetz, Statuten oder 
Reglement einem anderen Organ vorbehalten sind. 

Die Verwaltung hat insbesondere folgende Aufgaben und Kompetenzen:  

a. Vorbereitung der Geschäfte der Generalsversammlung und die Ausführung ihrer Be-
schlüsse sowie Führung der Protokolle 
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b. Führung der Geschäfte und Vertretung der Genossenschaft nach Aussen  

c. Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern  

d. Führung der Kasse und der Buchhaltung der Genossenschaft  

e. Nachhaltige Planung der Genossenschaftsfinanzen sowie Erstellen der Jahresrechnung 
und des Budgetvorschlags für die Generalversammlung  

f. Wahl der Geschäftsleitung, Anstellungen aller Mitarbeitenden sowie Festsetzung der Ent-
schädigungen, Löhne und Anstellungsbedingungen 

g. Erstellung der Pflichtenhefte der Angestellten  

h. Bei Bedarf Sicherstellung einer Stellvertretung der Angestellten  

i. Übertragung von einzelnen Aufgaben an Mitglieder der Verwaltung oder aussenstehende 
Fachleute und Beschlussfassung über die Entschädigung der Fachleute 

i. Entscheidungsbefugnis über die Vermietung der Räumlichkeiten der Genossenschaft 

j. Gewährung von Zeichnungsberechtigungen an Angestellte oder Beauftragte. 

Die Sitzungen der Verwaltung werden protokolliert. 

 

Artikel 26: Übertragung der Geschäftsführung und Ausschüsse 

Die Verwaltung kann die Geschäftsführung oder einzelne Zweige derselben sowie die Ver-
tretung der Genossenschaft an eine oder mehrere Personen, die nicht Mitglieder zu sein 
brauchen, nach Massgabe eines Organisationsreglements übertragen.  

Die Verwaltung kann aus ihrer Mitte Delegationen und Ausschüsse bestellen.  

 

3. Revisionsstelle 

Artikel 27: Wahl und Anforderungen 

Die Genossenschaft kann per Beschluss der Generalversammlung eine Revisionsstelle wäh-
len oder im Rahmen der gesetzlichen Vorgaben auf die Wahl einer Revisionsstelle verzich-
ten. Wird eine Revisionsstelle gewählt, wird sie auf ein Jahr gewählt und ist wieder wählbar. 
Als Revisionsstelle können eine oder mehrere oder juristische Personen oder Personenge-
sellschaften gewählt werden, die den gesetzlichen Anforderungen an eine Revisionsstelle 
genügen.  

 

Artikel 28: Aufgaben 

Die Revisoren prüfen die Buchhaltung und die Jahresrechnung. Sie sind zu Zwischenrevisio-
nen berechtigt. Es ist ihnen Einsicht in die gesamte Geschäftsführung und Rechnungsfüh-
rung zu gewähren. 
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Falls eine Revisionsstelle gewählt wurde, legt diese der ordentlichen Generalversammlung 
einen schriftlichen Bericht und Antrag vor, der mit der Jahresrechnung 14 Tage vor der or-
dentlichen Generalversammlung am Geschäftsdomizil der Genossenschaft zur Einsicht 
durch die Mitglieder aufliegt. 

IV. Auflösung

Artikel 29: Auflösung und Liquidation

Ein Auflösungsbeschluss kann nur in einer besonders zu diesem Zwecke einberufenen Ge-
neralversammlung erfolgen. 

Die Liquidation besorgt die Verwaltung gemäss Art. 913 OR. 

Artikel 30: Verteilung des Vermögens 

Genossenschaftsvermögen, das nach der Tilgung sämtlicher Schulden und Rückzahlung 
sämtlicher Genossenschaftsanteilscheine zum Nennwert verbleibt, wird einer von der Gene-
ralversammlung bestimmten juristischen Person übertragen, welche sich im Bereich der 
Nachhaltigkeit oder des Umweltschutzes engagiert. 

V. Schlussbestimmungen

Artikel 31: Bekanntmachungen

Die von der Genossenschaft ausgehenden internen Mitteilungen erfolgen durch E-Mail oder 
Brief an die Mitglieder. 

Publikationsorgan ist das Schweizerische Handelsamtsblatt. 


